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Allgemeine Verkaufsbedingungen  
 

Stand: 08. Dezember 2008 
 
§ 1 VERTRAGSPARTNER, ANWENDUNGSBEREICH 
 
(1) Vertragspartner im Rahmen der folgenden Allgemeinen Verkaufssbedingungen ist die 
Firma 004 Beratungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH, Stengerstr. 9, 63741 Aschaffenburg, 
gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Robert Hein  (im Folgenden „004 GmbH“ 
bezeichnet), und der Kunde.  
 
(2) Alle Lieferungen und Leistungen, die die 004 GmbH für Kunden erbringt, erfolgen 
ausschließlich auf Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen in ihrer 
zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 
 
(3) Abweichenden Regelungen wird widersprochen. Andere als die hierin enthaltenen 
Regelungen werden nur mit ausdrücklicher Vereinbarung eines zur Geschäftsführung 
berechtigten Vertreters von 004 GmbH und dem jeweiligen Kunden wirksam. Sämtliche 
Kommunikation im Rahmen der für den Vertrag relevanten Erklärungen findet in deutscher 
Sprache statt.  
 
(4) Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn 
von § 310 Abs. 1 BGB. 
 
(5) Die Abtretung von Forderungen gegen uns an Dritte ist ausgeschlossen. § 354 a HGB bleibt 
unberührt. 
 
§ 2 ANGEBOT / UMFANG DER LIEFERUNG 
 
(1) Unsere Angebote sind freibleibend. Ein aufgrund unseres Angebots erteilter Auftrag 
kommt erst zustande, wenn der Auftrag von uns bestätigt wird oder der Auftrag von uns 
ausgeführt wird. 
 
(2) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Nebenabreden sowie nachträgliche 
Änderungen bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung. Dies gilt auch für 
Zusicherungen sowie nachträgliche Vertragsänderungen. Abweichungen von 
Produktangaben sind gestattet, sofern sie unerheblich sind.  
 
 
§ 3 PREISE 
 
Sämtliche Preise sind Nettopreise ohne Umsatzsteuer. Diese wird in gesetzlicher Höhe am Tag 
der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Sofern sich aus der 
Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Lager“, ausschließlich 
Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.  
 
  
§ 4 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN / RÜCKTRITTSVORBEHALT  
 
(1) Zahlungen haben innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu erfolgen. 
Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf den Eingang des Geldes bei uns an.  
  
(2) Wir sind berechtigt, ab Eintritt des Zahlungsverzugs Verzugszinsen in Höhe von 8 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz p. a. zu fordern, unbeschadet der Möglichkeit einen 
höheren, tatsächlichen Schaden geltend zu machen. 
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(3) Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen oder die Aufrechung mit Gegenansprüchen 
durch den Kunden sind nur zulässig, wenn diese Gegenansprüche unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt sind. 
 
 
§ 5 LIEFERBEDINGUNGEN / ANNAHMEVERZUG / GEFAHRÜBERGANG 
 
(1) Die Lieferung erfolgt durch Sendung ab dem Lager in Aschaffenburg von 004 GmbH oder 
ab Lager eines Lieferanten im Namen von 004 GmbH an die vom Kunden mitgeteilte 
Lieferadresse. 
 
(2) Die Verfügbarkeit der Waren und deren Versandzeitpunkt ergeben sich aus den Angaben 
auf der Internetseite. Die Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Versendung vom 
Verkäufer, nicht des Eingangs beim Kunden. Angaben über die Lieferfristen sind 
unverbindlich, soweit nicht ausnahmsweise der Liefertermin verbindlich und schriftlich 
zugesagt wurde. Jede Lieferung steht unter dem Vorbehalt, dass 004 GmbH selbst rechtzeitig 
und ordnungsgemäß beliefert wird; es gelten die folgenden Absätze. 
 
(3) Sollte ein vom Kunden bestelltes Produkt wider Erwarten trotz rechtzeitiger Disposition aus 
von 004 GmbH nicht zu vertretenden Gründen nicht verfügbar sein, wird 004 GmbH 
unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und dem Kunden im Falle des Rücktritts 
etwa bereits geleistete Zahlungen unverzüglich erstatten. 
 
(4) Soweit 004 GmbH, aus Gründen, die sie zu vertreten hat, in Lieferverzug gerät oder eine 
Lieferung unmöglich wird, und dies nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, wird 
die Haftung für Schäden ausgeschlossen. Weitergehende Ansprüche des Kunden bleiben 
vorbehalten. 
 
(5) Beruhen Verzögerungen der Lieferung auf Gründen, die 004 GmbH nicht zu vertreten hat 
(höhere Gewalt, Verschulden Dritter, u. a.) wird die Frist angemessen verlängert. Der Kunde 
wird hiervon unverzüglich unterrichtet. Dauern die Ursachen der Verzögerung länger als vier 
Wochen nach Vertragsschluss an, ist jede Partei berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten. 
 
(6) Die Lieferung erfolgt gegen eine Verpackungs- und Versandkostenpauschale (§ 3 Abs. 2), 
deren genauer Betrag bei jeder Lieferung gesondert ausgezeichnet ist. 
 
(7) Teillieferungen sind zulässig und bedingungsgemäß zu bezahlen, soweit sie dem Kunden 
zumutbar sind. 
 
(8) Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart worden ist, erfolgen Versand und Transport 
auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Sendung an die 
den Transport ausführende Person übergeben worden ist. 
 
(9) Beanstandungen wegen Transportschäden hat der Kunde unmittelbar gegenüber dem 
Transportunternehmen innerhalb der dafür vorgesehenen besonderen Fristen geltend zu 
machen. Der Abschluss von Transport- und sonstigen Versicherungen bleibt dem Kunden 
überlassen. 
 
(10) Verzögert sich die Versendung der Lieferung aus Gründen, die beim Kunden liegen, geht 
die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs mit Anzeige der 
Versandbereitschaft an den Kunden über. Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der 
Kunde. Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt. 
 
(11) Kommt der Kunde in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz der uns entstehenden 
Aufwendungen zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die Gefahr der 
zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Kunden über.  
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 § 6 EIGENTUMSVORBEHALT 
 
(1) Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung 
sämtlicher Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, aus dem der Lieferung zugrunde 
liegenden Rechtsverhältnis. 
 
(2) Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren 
durch den Kunden steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen verwendeten Waren. Erlischt 
unser Eigentum durch Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Kunde 
bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im 
Umfang des Wertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach 
entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne des § 6 Abs. 1. 
 
(3) Der Kunde ist nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes, und solange er 
nicht in Verzug ist, berechtigt, die Vorbehaltsware weiter zu verarbeiten, mit anderen Sachen 
zu verbinden und zu vermischen oder weiter zu veräußern. Jede anderweitige Verfügung 
über die Vorbehaltsware ist unzulässig. Von dritter Seite vorgenommene Pfändungen oder 
sonstige Zugriffe auf die Vorbehaltsware sind uns unverzüglich anzuzeigen. Alle 
Interventionskosten gehen zu Lasten des Kunden, soweit sie von dem Dritten nicht 
eingezogen werden können. Stundet der Kunde seinem Abnehmer den Kaufpreis, so hat er 
sich gegenüber diesem das Eigentum an der Vorbehaltsware zu den gleichen Bedingungen 
vorzubehalten, unter denen wir uns das Eigentum bei Lieferung der Vorbehaltsware 
vorbehalten haben. Anderenfalls ist der Kunde zur Weiterveräußerung nicht ermächtigt. 
 
(4) Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden 
bereits hiermit an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die 
Vorbehaltsware. Der Kunde ist zu einer Weiterveräußerung nur berechtigt und ermächtigt, 
wenn sichergestellt ist, dass die ihm daraus zustehenden Forderungen auf uns übergehen. 
 
(5) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten 
Waren, zu einem Gesamtpreis veräußert, so erfolgt die Abtretung der Forderung aus der 
Veräußerung in Höhe des Rechnungswertes unserer jeweils veräußerten Vorbehaltsware. 
 
(6) Der Kunde ist bis zu unserem Widerruf zur Einziehung der an uns abgetretenen 
Forderungen ermächtigt. Wir sind zum Widerruf berechtigt, wenn der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns nicht ordnungsgemäß 
nachkommt. Liegen die Voraussetzungen für die Ausübung des Widerrufsrechtes vor, hat der 
Kunde auf unser Verlangen hin uns unverzüglich die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt zu geben, alle zum Einzug der Forderungen erforderlichen Angaben zu 
machen, uns die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und dem Schuldner die 
Abtretung anzuzeigen. Wir sind auch selbst zur Abtretungsanzeige an den Schuldner 
berechtigt. 
 
(7) Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen 
insgesamt um mehr als dreißig (30) Prozent, sind wir auf Verlangen des Kunden insoweit zur 
Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. 
 
(8) Wenn wir den Eigentumsvorbehalt geltend machen, so gilt dies nur dann als Rücktritt vom 
Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Das Recht des Kunden, die 
Vorbehaltsware zu besitzen, erlischt, wenn er seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht 
erfüllt. 
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§ 7 GEWÄHRLEISTUNG 
 
(1) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seine nach § 377 HGB 
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.  
 
(2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in 
Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache 
berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung oder der Ersatzlieferung sind wir verpflichtet, alle 
zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-
, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die 
Kaufsache nach einem anderen Ort, als dem Erfüllungsort verbracht wurde.  
 
(3) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde 
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 
einschließlich von Vorsatz oder großer Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. 
 
(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche 
Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
 
(5) Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist 
unsere Haftung auch im Rahmen von § 7 Abs. 3 dieser Bedingungen auf Ersatz des 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.  
 
(6)  Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 
(7) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen. 
 
(8) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab 
Gefahrenübergang.  
 
§ 8 UNWIRKSAME KLAUSELN; GERICHTSSTAND, GELTENDES RECHT 
 
(1) Gerichtsstand ist Aschaffenburg; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinen 
Wohnsitzgerichten zu verklagen.  
 
(2) Für den Abschluss und die Abwicklung sämtlicher Verträge gilt deutsches Recht. Die 
Geltung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen. 
 
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 
Erfüllungsort. 
 
 
    
 
 
 


